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Integrationsklasse für Kinder und Jugendliche aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich – 

Konzept für die Primar- und Sekundarstufe I 

 

 

Der Bildungsrat, 

 

gestützt auf § 65 Abs. 3 Bst. e1 des Schulgesetzes vom 27. September 1990 (BGS 412.11),  

 

beschliesst: 

 

1. Das Konzept «Integrationsklasse für Kinder und Jugendliche aus dem Asyl- und Flücht-

lingsbereich» wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung per E-Mail an: 

- Einwohnergemeinden 

- Privatschulen 

- Sonderschulen 

- Amt für Brückenangebote 

- Präsidium Lehrerinnen- und Lehrerverein LVZ 

- Präsidium Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter VSLZG 

 

 

Bildungsrat 

 

 

 

 

 

 

Stephan Schleiss Lukas Fürrer 

Präsident Generalsekretär 
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A. Die geplante Öffnung der Integrationsklassen für ukrainische Schülerinnen und Schüler 

wurde AGS-seitig zum Anlass genommen, die Konzepte IK Primar und IK Sek I zu prüfen und 

zusammenzuführen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretenden der gemeindlichen Schu-

len, der Sozialen Dienste Asyl sowie des AGS zusammengestellt.  

 

B. Die Änderungen betreffen v. a. die Kap. 2 (Ziele unmittelbar nach Ziff. 2) sowie 6.5. Auf -

grund der Praxiserfahrungen hat sich überdies die Notwendigkeit ergeben, klarer darzulegen, 

wie mit Schülerinnen und Schülern zu verfahren ist, die noch nicht schulbe reit sind. Die ergänz-

ten Kapitel 8 und 9 schaffen hierzu Klarheit. Wichtig: Ziel ist es nicht, Schülerinnen und Schüler 

vom Unterricht auszuschliessen, sondern die Prozesse zu definieren, wie bei besonderen Her-

ausforderungen – etwa infolge von Traumatisierungen oder fehlender Alphabetisierung – vorzu-

gehen ist. 

 

C. Das neue Konzept tritt am 1. Januar 2026 in Kraft, sofern der Kantonsrat dem Beschluss 

zur solidarischen Finanzierung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Asylstatus 

zustimmt. 

 

 

 

 

Information nötig  nein  ja, intern 

   ja, extern 

           

   

Zuständig mittels Veröffentlichung auf 

 Direktion  Medienkonferenz  Internet 

 Amt  Medienmitteilung  Intranet 

 Schulpräsidien / Rektoren  Sonstiges  Sonstiges 
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